
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag, 27.11.2014       - Nummer 11 - 
   
 

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern unserer 
Stadt und Ortsteile einen besinnlichen 1. Advent! 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besondere Themen:  
 

 Einladung zur Sitzung der Stadtvertretung am 09.12.2014 

 Informationen des Landkreises zur tierseuchenrechtlichen 
Allgemeinverfügung 

 Information der Straßenbauverwaltung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern 

 Gastfamilien für lateinamerikanische Schüler/Schülerinnen gesucht 

 Information der MusikVolxSchule 

 

 

________________________________________________________ 
So erreichen Sie uns:  Stadt Neubukow, Am Markt 1, 18233 Neubukow 
    Tel. 038294/78231 Fax: 038294/78522 
    E-Mail: stadt@neubukow.de 
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STADT NEUBUKOW      Neubukow, 27.11.2014 
DER BÜRGERVORSTEHER 
 
 
 
An die  
Damen und Herren Stadtvertreter 
der Stadt Neubukow 
 
 
 

 
Einladung zur Stadtvertretersitzung am 09. Dezember 2014 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am Dienstag, dem 09.12.2014 um 19.00 Uhr, findet im Bürgerhaus, Am Brink 1, unsere 
nächste Stadtvertretersitzung statt, zu der wir Sie recht herzlich einladen. 
 
 
Tagesordnung 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Anwesenheit und 

Beschlussfähigkeit 

2. Einwohnerfragestunde 

3. Bestätigung der Tagesordnung 

4. Protokollbestätigung der Sitzung vom 09.09.2014 

5. Bericht des Bürgermeisters 

6. Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013 des Städtebaulichen 
Sondervermögens - V.: Herr Marienberg 

7. Beschluss zur Einstellung des Jahresergebnisses 2013 in die sonstige 
zweckgebundene Ergebnisrücklage - V.: Herr Marienberg 

8. Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013 der Stadt Neubukow und 
Entlastung des Bürgermeisters - V.: Marienberg 

9. Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2015 des 
Städtebaulichen Sondervermögens - V.: Herr Marienberg 

10. Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2015 der Stadt 
Neubukow – V.: Herr Marienberg 

11. Beschluss zur Annahme einer Spende durch die Stadt Neubukow – V.: Herr Marienberg 

12. Beschluss zur Sondernutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Neubukow – V.: Frau 

Schmidt 
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13. Beschluss zum Erlass der Satzung über die Gestaltung, Größe und Anzahl der 
Stellplätze für KFZ sowie über die finanzielle Ablösung der Verpflichtung zur 
Herstellung von Stellplätzen für die Stadt Neubukow – V.: Herr Pigorsch 

14. Beschlussvorlage Bürgerbund vom 14.10.2014 

15. Behandlung einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister – V.: Herr Hinz 

16. Sonstiges 

17. Schließen der Sitzung 

 
Wir bitten um Ihre Teilnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Diethelm Hinz 
Bürgervorsteher 







Landkreis Rostock 
Der Landrat 
 

 

 

Hauptsitz Güstrow 
Am Wall 3 - 5 
18273 Güstrow 
Telefon: 03843 755-0 
Telefax: 03843 755-10800 
 

Außenstelle Bad Doberan 
August-Bebel-Straße 3 
18209 Bad Doberan 
Telefon: 03843 755-0 
Telefax: 03843 755-10810 

Allgemeine Sprechzeiten: Bankverbindung: 
Ostseesparkasse Rostock  
BIC: NOLADE21ROS, 
IBAN: DE58130500000605111111 

Dienstag:  
 
Donnerstag: 
 

8:30 - 12:00 Uhr 
13:30 - 16:00 Uhr 
8:30 - 12:00 Uhr 

13:30 - 17:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Internet: www.landkreis-rostock.de 
E-Mail:    info@lkros.de 

 

 

 

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung 

Nach amtlicher Feststellung des Ausbruchs der Geflügelpest am 05.11.2014 in 
einem Putenbestand des Landkreises Vorpommern-Greifswald und dem Nachweis 
des HPAI Virus H5N8 in einer Krickente auf der Insel Rügen am 17.11.2014, ergeht 
auf der Grundlage § 13 Geflügelpest-Verordnung vom 17.10.2007 (BGBL I, Nr. 51, 
S.2348, zuletzt geändert am 17.04.2014 (BGBL 1, Nr. 16, S. 388, Artikel 29 vom 
25.04.2014), folgende tierseuchenrechtliche Verfügung: 

I. 
Für sämtliche Geflügelhaltungen auf dem Gebiet des Landkreises Rostock gilt 
ein generelles Auslaufverbot, d.h. sämtliches Geflügel ist bis auf weiteres in 
geschlossenen Ställen zu halten. 
Im Sinne der Geflügelpest- Verordnung sind Geflügel: Hühner, Truthühner, 
Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse, die in 
Gefangenschaft aufgezogen oder gehalten werden.  
 
II.  
Die sofortige Vollziehung des Punktes I dieser Verfügung wird angeordnet. 
 
Begründung: 
Am 05.11.2014 wurde das Influenza-A-Virus vom Subtyp H5N8 in einem 
Putenbestand des Landkreises Vorpommern-Greifswald nachgewiesen und damit 
das Vorliegen der Geflügelpest amtlich festgestellt. Außerdem wurde am 17.11.2014 
bei einer gesund erlegten Krickente auf Rügen das HPAI Virus H5N8 festgestellt. Die 
Geflügelpest ist eine anzeige-und bekämpfungspflichtige Tierseuche.  
Somit sind alle Maßnahmen darauf zu richten, eine Ausbreitung der Geflügelpest zu 
verhindern.  
Die Aufstallungsanordnung von Hausgeflügel stellt eine wichtige Maßnahme zur 
Verhinderung der Virusausbreitung dar. 
 
Die Landräte der Landkreise und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte sind nach  
§ 4 der Landesverordnung zur Übertragung von Ermächtigungen und über 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Tierseuchenrechts vom 02. Juli 2012 (GVOBl 
M-V 2014 S.301), geändert durch Artikel 3 Nr. 4 des Gesetzes vom 04. Juli 2014 
(GVOBl M-V 2014 S. 306) zuständige Behörde für die Durchführung der 
Geflügelpest-Verordnung. 
 



Begründung des sofortigen Vollzugs: 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung begründet sich auf den § 80 Absatz 2 Nr. 
4 der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. 
Juli 2012 (BGBl. I S. 1577). 
 
Beim Influenza-A-Virus vom Subtyp H5N8 handelt es sich um ein hochpathogenes 
Virus, welches schwere Krankheitsverläufe mit hohen Todeszahlen in 
Geflügelbeständen hervorruft. Dieser Subtyp wurde bisher in Europa nicht 
nachgewiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Virustyp durch Zugvögel 
verbreitet wird. Die Anordnung des generellen Auslaufverbots für Hausgeflügel stellt 
in diesem Sinne eine geeignete Maßnahme dar, um eine weitere Verbreitung des 
Influenza-A-Virus H5N8 zu verhindern. 

Die sofortige Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) ist anzuordnen, da durch die Verschleppung von Tierseuchen eine 
erhebliche Gefährdung der Allgemeinheit ausgeht. 

Das Einzelinteresse, durch einen Widerspruch die Wirkung der Anordnungen 
vorübergehend auszusetzen, ist dagegen geringer zu bewerten. Der 
Tierseuchenschutz muss sofort sichergestellt werden, so dass der Ausgang eines 
etwaigen Widerspruchs- und Klageverfahrens nicht abgewartet werden kann. 

Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung entfällt die aufschiebende Wirkung 
des Widerspruchs. Das heißt, den Anordnungen muss auch dann Folge geleistet 
werden, wenn ein Widerspruch eingelegt wird. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch 
eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim  

Landrat des Landkreises Rostock 
Am Wall 3 – 5  
18273 Güstrow 
 

einzulegen.  

Der Widerspruch hat, da die Anordnung der sofortigen Vollziehung getroffen wurde, 
keine aufschiebende Wirkung. Hiergegen kann gemäß § 80 Abs.5 der VwGO beim  

Verwaltungsgericht Schwerin 
Wismarsche Straße 323 
19055 Schwerin 
 

der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gestellt werden. 

 
 







P r e s s e m i t t e i l u n g 
 

V.i.S.d.P. 

Uli B. Hüttl, Humboldteum – Verein für Bildung und Kulturdialog, Geschäftsstelle, 

Königstraße 20, 70173 Stuttgart, Tel. 0711-22 21 400, e-mail: info@humboldteum.com 

Lust auf Besuch? 

Lateinamerikanische Schüler suchen Gastfamilien! 

 

Die Schüler der Andenschule Bogota (Kolumbien) wollen gerne einmal den Verlauf 

von Jahreszeiten erleben. Dazu sucht das Humboldteum deutsche Familien, die offen 

sind, einen lateinamerikanischen Jugendlichen (15 bis 17 Jahre alt) als „Kind auf 

Zeit“ aufzunehmen. Spannend ist es, mit und durch das „Kind auf Zeit“ den eigenen 

Alltag neu zu erleben und gleichzeitig ein Fenster zu Shakiras fantastischem 

Heimatland aufzustoßen. Wer erinnert sich nicht an ihren Fußball-WM-Hit „Waka 

Waka“? Erfahren Sie aus erster Hand, dass das Bild das wir von Kolumbien haben 

nichts mit der Wirklichkeit dieses sanften Landes zu tun hat. Die kolumbianischen 

Jugendlichen lernen schon mehrere Jahre Deutsch als Fremdsprache, so dass eine 

Grundkommunikation gewährleistet ist. Ihr potentielles „Kind auf Zeit“ ist 

schulpflichtig und und soll die nächstliegende Schule zu Ihrer Wohnung besuchen. 

Der Aufenthalt bei Ihnen ist gedacht von Samstag, den 25. April bis zum Sonntag, 

den 12. Juli 2015. Wer Kolumbien kennen lernen möchte ist zu einem Gegenbesuch 

an der Andenschule Bogotá herzlich willkommen. Für Fragen und weitergehende 

Infos kontaktieren Sie bitte die internationale Servicestelle für Auslandsschulen: 

Humboldteum – Verein für Bildung und Kulturdialog, Geschäftsstelle, Königstraße 

20, 70173 Stuttgart, Tel. 0711-22 21 401, Fax 0711-22 21 402, e-mail: 

ute.borger@humboldteum.com, www.humboldteum.com 
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Sommerferien – auf einer Wiese zwischen hohen Plat- 
tenbauten. Wir  waren schon  ein paar  Mal hier.  Und 
noch ehe unser roter Bus still steht, zappeln schon 10 
Kinder um  ihn  herum. Als einer der  Ersten taucht je- 
des Mal ein kleiner wilder Kerl von ungefähr 8 Jahren 
auf: Elia.  Bei allem, was wir den Kindern und Jugend- 
lichen anbieten, ist  er zwar mit wenig Ausdauer aber 
voller  Energie und  Herzblut  dabei. Heute wollen wir voller  Energie und  Herzblut  dabei. Heute wollen wir 
nicht nur Instrumente selber bauen, sondern auch ko- 
chen. Beides ist für die meisten neu. Während wir mit 
über  30 Kindern  Rasseln  bauen, eigene  Regenma- 
cher verzieren und Gemüse schnippeln, staunt meine 
Kollegin über  den  Namen Elia. Und  als sie dem Jun- 
gen  gerade  erklären  will,  woher  sein schöner  bibli- 
scher Name stammt, erklärt der  Elia ganz stolz: „Mei- scher Name stammt, erklärt der  Elia ganz stolz: „Mei- 
nen Namen hat Mama aus ihrem Computerspiel.“ Wie- 
der  einmal staunen wir.  Als wir am Spätnachmittag in 
großer Runde  auf der Wiese den leckeren Eintopf es- 
sen, sind Elia und die anderen Kinder regelrecht scho- 
ckiert, wie  toll  das  selbstgekochte  Essen  schmeckt. 
„Eintopf ist doch eigentlich eklig!“ Wild wie immer rennt 
Elia zu den  Erwachsenen  in der Nähe und fordert sie Elia zu den  Erwachsenen  in der Nähe und fordert sie 



 

 

 

 

    Ende 
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